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Gemeindeversammlungen vom 13. Juni 2023 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir laden die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Weiach zur Ge-
meindeversammlung wie folgt ein: 
 
 

 
 

Datum, Zeit: Dienstag, 13. Juni 2023, 19.30 Uhr 
 
Ort: Gemeindesaal Weiach  
 
 

 
 

Die folgenden Geschäfte werden behandelt: 
 
1. Genehmigung Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Weiach 

2. Beantwortung von Anfragen im Sinne von § 17 des kantonalen Gemeinde 
 gesetzes 

3. Anregungen / Mitteilungen 
 
Die Akten zu den Geschäften liegen ab Freitag, 26. Mai 2023, während den Öff-
nungszeiten auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet der traditionelle Apéro statt.  
 
 
Gemeinderat Weiach 
 
Weiach, 12. Mai 2023 
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Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Inte-

resse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. 

Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand. 
 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beant-

wortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der 

Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die anfragende Person 

kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskus-

sion stattfindet. 

 

Stimm- und Wahlrecht  

An der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Weiach sind alle in Weiach nieder-

gelassenen Schweizer Bürgerinnen und Schweizer Bürger, welche das 18. Altersjahr zurück-

gelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht eingeschränkt sind, stimmberechtigt. Die 

Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

 

Protokoll (§ 6 GG) 

Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlungen, insbe-

sondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und vollständig in das Gemeinde-

versammlungsprotokoll ein. Nach der Niederschrift des Protokolls ist dieses zu genehmigen. 

Die Berichtigung des Protokolls der Gemeindeversammlung kann selbständig nur mittels Auf-

sichtsbeschwerde beim Bezirksrat Dielsdorf als Aufsichtsbehörde verlangt werden. Mit einem 

ordentlichen Rechtsmittel kann die Protokollberichtigung nur unselbständig in Verbindung mit 

einem Begehren in der Sache verlangt werden. 

 

Rechtsschutz 

 

A. Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 / 21a ff VRG) 

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann mit Rekurs in Stimmrechts-

sachen, innert 5 Tagen, vom Tag nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich 

beim Bezirksrat Dielsdorf geltend gemacht werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Ver-

fahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in der Versamm-

lung gerügt worden ist. 

 

B. Rekurs (§ 19 ff VRG) 

Im Übrigen kann gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung wegen Rechtsverletzungen, 
unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes, Unangemessenheit der ange-
fochtenen Anordnung sowie wegen Verletzung von übergeordnetem Recht, innert 30 Tagen, 
vom Tag nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf schrift-
lich Rekurs erhoben werden. 
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Geschäft Nr. 1 
Genehmigung Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Weiach 
 

 
Antrag 

1. Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Weiach wird genehmigt. Die Jah-
resrechnung schliesst bei Ausgaben von CHF 12'521'249.56 und Einnahmen von 
CHF 13'748'815.75 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'227'566.19 ab. 

2. Der Ertragsüberschuss von CHF 1'227'566.19 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen, 
welcher Ende des Rechnungsjahres 2022 einen Saldo von CHF 21‘214‘612.39 auf-
weist. 

 
Weisung 

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'227'566.19 ab (Budget 
Ertragsüberschuss CHF 316'136.20). Dies stellt gegenüber dem Budget ein um 
CHF 911'429.99 besseres Ergebnis dar. Zum besseren Ergebnis haben vor allem höhere 
Steuererträge geführt sowie auch Mehrerträge bei den Grundstückgewinnsteuern von rund 
CHF 0,8 Mio. Der Ressourcenausgleich beträgt für die Politische Gemeinde Weiach CHF 1.3 
Mio. Bei den Kiesentschädigungen und bei der Entschädigung für Inertstoffen resultierten ge-
samthaft Einnahmen von CHF 1.4 Mio. Aufwandseitig wurde das Budget 2022 gut eingehalten. 
 
Investitionsrechnung 

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen resultieren bei Investitionsausgaben von 
CHF 1'959'165.55 und Investitionseinnahmen von CHF 53'725.42 Nettoinvestitionen von 
CHF 1'905'440.13 (Budget CHF 4'519'100.00), was einer Realisierungsquote von 42% ent-
spricht. Es entstanden somit Minderinvestitionen im Bereich der Investitionsrechnung des Ver-
waltungsvermögens von rund CHF 2'613'659.87. Die aus den Investitionen im Verwaltungsver-
mögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt CHF 305'324.21. Investitionen im 
Finanzvermögen sind keine angefallen. 
 
Bilanz/Liquidität 

Die Gemeinde Weiach ist schuldenfrei. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich 
Fremdkapital) beträgt neu CHF 20'229'716.08. Bei einem Stand von 2'074 Einwohnerinnen 
und Einwohner per 31. Dezember 2022 ergibt sich somit ein Nettovermögen von CHF 9'754 
pro EinwohnerIn. Das Eigenkapital erhöht sich durch den Ertragsüberschuss der Erfolgsrech-
nung auf CHF 21'914'612.39. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen beläuft sich neu 
auf CHF 5'859'774.16 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 94 Prozent im Gegensatz zum 
Budget mit 16 Prozent. Dies bedeutet, dass die im Jahr 2022 getätigten Investitionen fast voll-
umfänglich aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten. Die 
budgetierte Selbstfinanzierung von CHF 736'683.00 wurde um CHF 1'059'648.83 übertroffen. 
Die Liquidität mit über CHF 11'760'432.55 ist auf einem hohen Niveau. 
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Nachstehend die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2022: 
 
Mehraufwände 
+Dienstleistungen Dritter CHF 688’000.00 
+Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  CHF 174'000.00 
+Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des EK CHF 173’800.00 
+Beiträge an Gemeinde und Zeckverbände CHF 200'000.00 
+Beiträge an öffentliche Unternehmungen CHF 182'700.00 
+Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck CHF 80'000.00 
 
Minderaufwände 
- Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal CHF 137'000.00 
- Entschädigung an Kantone und Konkordate  CHF 385’500.00 
 
Mindererträge 
- Direkte Steuern juristische Personen CHF 236’000.00 
- Kiesentschädigung / Inertstoffdeponie CHF 254’000.00 
- Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden CHF 123'000.00 
 
Mehrerträge 
+Direkte Steuern natürliche Personen CHF 304'400.00 
+Sondersteuern CHF 814'000.00 
+Gebühren für Amtshandlungen  CHF 28'300.00 
+Benützungsgebühren  CHF 169'000.00 
+Verkäufe CHF 116'000.00 
+Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter CHF 33’500.00 
+Wertberichtigung Sachanlagen FV  CHF 100'700.00 
 
 
Weiach, 20. März 2023 
 
Gemeinderat Weiach 
 
 
 
Gemeindepräsident: Gemeindeschreiber: 
Stefan Arnold Thomas Diethelm 
 
 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie den nachstehenden Auszügen und Tabellen. 
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Geschäft Nr. 2 
Beantwortung von Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes 

 
____________________________________________________________________ 
 

Geschäft Nr. 3 
Anregungen / Mitteilungen 

 
 

Bitte beachten 

Die Weisung wird auf der Webseite www.weiach.ch aufgeschaltet. 

Auf Wunsch kann sie auch auf der Gemeindeverwaltung, Stadlerstrasse 7, Weiach 

bezogen werden (Tel. 044/554 41 60). 

 

Die Akten liegen in der Gemeindeverwaltung spätestens ab Freitag, 26. Mai 2023 (gemäss § 
19 Abs. 2 GG zwei Wochen vor der Versammlung) zur Einsicht auf. 

Schriftliche Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes müssen spätestens zehn Arbeits-
tage vor der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat Weiach eingereicht werden. 

Freundlich lädt ein 
Gemeinderat Weiach 

Weiach, 12. Mai 2023 

 

http://www.weiach.ch/

